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(3) Die Aussagen der Angeklagten, Zeu
gen, Vertreter des Kollektivs und Sachver
ständigen sind im Protokoll mit ihrem we
sentlichen Inhalt wiederzugeben. Zum Ge
genstand der Verhandlung gemachte Auf
zeichnungen und andere Beweismittel sind 
zu bezeichnen.
(4) Kommt es auf die genaue Feststellung 
eines bestimmten Vorganges in der Haupt
verhandlung oder des Wortlauts einer Aus
sage oder einer Äußerung an, hat der Vor
sitzende die vollständige Protokollierung 
und Verlesung anzuordnen. In dem Proto
koll ist zu vermerken, daß es insoweit ver
lesen und genehmigt worden ist oder wel
che Einwendungen erhoben worden sind.

Anmerkung: Vgl. Ziff. 15. (letzter Abs.) des 
PrBOG zur höheren Wirksamkeit des Straf
verfahrens (abgedr. als Anm. nach § 222 
StPO).

§254
Beweiskraft des Protokolls
(1) Das Protokoll beweist, ob die zwingen
den Verfahrensvorschriften in der Haupt
verhandlung eingehalten worden sind.
(2) Das Protokoll dient dem höheren Ge
richt als Grundlage für seine Beurteilung 
der tatsächlichen Feststellungen des Ur
teils.
(3) Der Staatsanwalt, der Angeklagte und 
sein Verteidiger sowie andere an der 
Hauptverhandlung Beteiligte können inner
halb von drei Tagen nach Fertigstellung 
des Protokolls dessen Berichtigung oder Er
gänzung beantragen. Das Gericht hat über 
diesen Antrag durch Beschluß nach Anhö
rung des Protokollführers zu entscheiden. 
Der Beschluß kann nur mit dem gegen das 
Urteil eingelegten Rechtsmittel angefochten 
werden.
(4) Offenbare Unrichtigkeiten im Protokoll 
können von dem Vorsitzenden und dem 
Protokollführer jederzeit gemeinsam be
richtigt werden. Die Berichtigung ist im 
Protokoll kenntlich zu machen. Hat der 
Staatsanwalt, der Verteidiger oder ein Be
teiligter das Protokoll vorher eingesehen, 
so wird ihm die Berichtigung mitgeteilt.

§255
Hauptverhandlung nach Zurückverweisung 
an das Gericht erster Instanz
(1) Wird das erstinstanzliche Urteil im vol
len Umfange aufgehoben, richtet sich die

erneute Hauptverhandlung erster Instanz 
nach den allgemeinen Vorschriften. Nach 
der Feststellung der Personalien des Ange
klagten ist die Formel des Urteils des 
Rechtsmittel- oder Kassationsgerichts zu 
verlesen.
(2) Wird das erstinstanzliche Urteil in sei
nen tatsächlichen Feststellungen bestätigt 
und nur teilweise aufgehoben, ist nach der 
Feststellung der Personalien des Angeklag
ten das zweitinstanzliche Urteil vorzutra
gen. Eines erneuten Vortrages der Anklage 
und einer Verlesung des Eröffnungsbe
schlusses bedarf es nicht Im übrigen gel
ten die allgemeinen Vorschriften für die 
Hauptverhandlung erster Instanz.

§256
Auswertung des Verfahrens
(1) Das Gericht ist verpflichtet, dafür Sorge 
zu tragen, daß die Ursachen und Bedingun
gen von Straftaten durch die verantwort
lichen Staats- und Wirtschaftsorgane, Be
triebe und anderen Einrichtungen, Genos
senschaften und gesellschaftlichen Organi
sationen beseitigt werden, die Unduldsam
keit der Bürger gegenüber Straftaten ver
stärkt und neuen Straftaten vorgebeugt 
wird.
(2) Es hat dazu alle notwendigen Maßnah
men zu ergreifen, insbesondere die gesell
schaftlichen Kräfte in den Staats- und 
Wirtschaftsorganen, Betrieben und anderen 
Einrichtungen, Genossenschaften und 
Wohngebieten zu informieren, Gerichtskri
tik zu üben, Hinweise zu geben und Bera
tungen zum Zwecke der Beseitigung der 
festgestellten Ursachen und Bedingungen 
von Straftaten mit den zuständigen Orga
nen, Organisationen und Kollektiven zu 
führen.
(3) Werden von den verantwortlichen Lei
tern nicht die notwendigen Maßnahmen zur 
Beseitigung der Ursachen und Bedingungen 
von Straftaten ergriffen, ist das Gericht 
verpflichtet, den Staatsanwalt und erfor
derlichenfalls auch die Organe der Arbei- 
ter-und-Bauern-Inspektion zu informieren.

Anmerkungen: 1. Vgl. Art. 3 StGB; §§ 1, 2, 
18 und 19 StPO sowie §§ 29 ff. StAG.
2. Vgl. auch Ziff. 1.2. der RL des Plenums 
des OG zur Rechtsprechung bei der Durch
setzung von Schadenersatzansprüchen (ab
gedr. als Anim, nach § 198 StPO).
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